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  —  
ABSCHNIT T 1  

Firma, Sitz, Zweck und Dauer 
der Gesellschaft 

   

Firma, Sitz  Artikel 1 

 Unter der Firma 

ABB Ltd 

ABB AG  

ABB SA  

besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. 

 

Zweck  Artikel 2 

 1 Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen, insbesondere mit Tätigkeitsberei-
chen auf dem Gebiet von Industrie, Handel und Dienstleistungen. 

 

  2 Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, 
belasten, verwerten und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren. 

  3 Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, 
den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem zusammenhängen. 

 

  4 Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschöp-
fung an. 

 

Dauer  Artikel 3 

 Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 
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  —  
ABSCHNIT T 2 

Aktienkapital 
   

Aktienkapital  Artikel 4 

 Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 225’840’309.00, eingeteilt in 1’882’002’575 voll libe-
rierte Namenaktien. Jede Aktie hat einen Nennwert von CHF 0.12. 

 

Bedingtes Aktien-
kapital 

 
 

Artikel 4bis 
1 Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens 210’000’000 voll zu liberierenden Na-

menaktien im Nennwert von je CHF 0.12 um höchstens CHF 25’200’000 erhöhen, davon 

a) bis zu einem Betrag von CHF 24’000’000 durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrech-
ten, welche in Verbindung mit auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten neu auszu-
gebenden oder bereits begebenen Anleihensobligationen oder anderen Finanzmarktinstru-
menten der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegeben werden, und 

b) bis zu einem Betrag von CHF 1’200’000 durch Ausübung von Optionsrechten, welche von der 
Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften an die Aktionäre ausgegeben werden. 
Von den Aktionären nicht bezogene Optionsrechte kann der Verwaltungsrat anderweitig im 
Interesse der Gesellschaft ausgeben. 

Bei der Ausgabe von Anleihensobligationen oder anderen Finanzmarktinstrumenten, mit denen 
Wandel- und/oder Optionsrechte verbunden sind, oder bei der Ausgabe von Optionsrechten ist 
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen 
Inhaber von Wandel- und /oder Optionsrechten berechtigt. Die Wandel- und/oder Optionsbedin-
gungen sind durch den Verwaltungsrat festzulegen. 

 

  2 Der Erwerb von Aktien durch die Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten sowie jede 
nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Art. 5 dieser Statuten. 

 

  3 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Ausgabe von Anleihensobligationen oder anderen  
Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften, mit denen  
Wandel- und/oder Optionsrechte verbunden sind, das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre zu  
beschränken oder aufzuheben, falls solche Anleihensobligationen oder andere Finanzmarkt- 
instrumente zum Zwecke der Finanzierung oder Refinanzierung, der Übernahme von Unterneh-
men, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben oder der Be- 
gebung auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten ausgegeben werden. Wird das  
Vorwegzeichnungsrecht durch Beschluss des Verwaltungsrates aufgehoben, gilt Folgendes: Die 
Anleihensobligationen oder anderen Finanzmarktinstrumente sind zu den jeweiligen Marktbedin-
gungen auszugeben, und die Ausgabe neuer Aktien erfolgt zu Marktkonditionen unter angemes-
sener Berücksichtigung des Börsenkurses der Aktien und/oder vergleichbarer Instrumente mit 
einem Marktpreis. Dabei dürfen Wandelrechte höchstens während 10 Jahren und Optionsrechte 
höchstens während 7 Jahren ab dem Zeitpunkt der betreffenden Emission ausübbar sein. Das 
Vorwegzeichnungsrecht kann auch indirekt gewährt werden. 

 

  4 Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens 94’038’800 voll zu liberierenden Na-
menaktien im Nennwert von je CHF 0.12 um höchstens CHF 11’284’656 erhöhen durch Ausgabe 
von Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften. Das Bezugsrecht wie 
auch das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre der Gesellschaft sind ausgeschlossen. Die Aus-
gabe von Aktien oder diesbezüglichen Bezugsrechten an Mitarbeiter erfolgt gemäss einem oder 
mehreren vom Verwaltungsrat zu erlassenden Reglementen und unter Berücksichtigung der Leis-
tungen, Funktionen, Verantwortungsstufen und Rentabilitätskriterien. Die Ausgabe von Aktien 
oder Bezugsrechten darauf an Mitarbeiter kann zu einem unter dem Börsenkurs liegenden Preis 
erfolgen. 

 

  5 Der Erwerb von Aktien im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung sowie jede nachfolgende Übertra-
gung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Art. 5 dieser Statuten. 
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Kapitalband  Artikel 4ter 

 1 Die Gesellschaft verfügt über ein Kapitalband zwischen CHF 212’192’469 (untere Grenze) und 
CHF 259’346’349 (obere Grenze). Der Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, 
bis zum 23. März 2028, oder bis zu einem früheren Dahinfallen des Kapitalbands, das Aktienkapital 
einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträgen zu erhöhen oder herabzusetzen oder Aktien di-
rekt oder indirekt zu erwerben oder zu veräussern. Die Kapitalerhöhung oder -herabsetzung kann 
durch Ausgabe von bis zu 196’474’500 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von 
je CHF 0.12 bzw. Vernichtung von bis zu 196’474’500 Namenaktien mit einem Nennwert von je 
CHF 0.12 oder durch eine Erhöhung bzw. Herabsetzung der Nennwerte der bestehenden Namen-
aktien im Rahmen des Kapitalbands erfolgen. 

 

  2 Im Falle einer Ausgabe von Aktien unterliegen Zeichnung und Erwerb sowie jede nachfolgende 
Übertragung der Aktien den Beschränkungen von Art. 5 dieser Statuten. 

 

  3 Bei einer Erhöhung des Aktienkapitals im Rahmen des Kapitalbands legt der Verwaltungsrat, so-
weit erforderlich, den Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien, deren Ausgabebetrag, die Art der 
Einlagen (einschliesslich Barliberierung, Sacheinlage, Verrechnung und Umwandlung von Reserven 
oder eines Gewinnvortrags in Aktienkapital), die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und 
den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels 
Festübernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen anderen Dritten und an-
schliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre oder an Dritte (sofern die Bezugsrechte der 
bisherigen Aktionäre aufgehoben sind oder nicht gültig ausgeübt werden) ausgeben. Der Verwal-
tungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, zu beschränken oder aus-
zuschliessen. Nicht gültig ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder 
er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht gültig ausgeübt wer-
den, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden. 

 

  4 Der Verwaltungsrat ist ferner im Fall einer Ausgabe von Aktien ermächtigt, das Bezugsrecht der 
Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben und Dritten zuzuweisen im Falle der Verwendung der 
Aktien: 

a) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder für neue 
Investitionsvorhaben oder im Falle einer Aktienplatzierung für die Finanzierung oder Refinan-
zierung solcher Transaktionen; oder 

b) zum Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises im Zusammenhang mit der Kotierung der 
Aktien an inländischen oder an ausländischen Börsen. 

 

  5 Nach einer Nennwertveränderung sind neue Aktien im Rahmen des Kapitalbands mit gleichem 
Nennwert auszugeben wie die bestehenden Namenaktien. 

 

  6 Erhöht sich das Aktienkapital aufgrund einer Erhöhung aus bedingtem Kapital nach Art. 4bis dieser 
Statuten, so erhöhen sich die obere und die untere Grenze des Kapitalbands entsprechend dem 
Umfang der Erhöhung des Aktienkapitals. 

 

  7 Bei einer Herabsetzung des Aktienkapitals im Rahmen des Kapitalbands legt der Verwaltungsrat, 
soweit erforderlich, die Verwendung des Herabsetzungsbetrags fest. 

 

Ausschluss von Be-
zugs- oder Vorweg-
zeichnungsrechten 

 Artikel 4quater 

Bis zum 23. März 2028 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des Kapitalbands darf die Gesamtzahl 
der neu ausgegebenen Aktien, welche (i) aus dem bedingten Aktienkapital gemäss Art. 4bis Abs. 1a 
dieser Statuten unter Beschränkung oder Aufhebung der Bezugs- oder Vorwegzeichnungsrechte 
und (ii) aus dem Kapitalband gemäss Art. 4ter dieser Statuten unter Beschränkung oder Aufhebung 
der Bezugsrechte ausgegeben werden, in jedem Fall 196’474’500 neue Aktien nicht überschreiten. 
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Aktienbuch und  
Eintragungs- 
beschränkungen, 
Nominees 

 Artikel 5 
1 Für die Namenaktien wird ein Aktienbuch geführt. Darin werden die Eigentümer und Nutzniesser 

der Namenaktien mit Namen und Vornamen (bei juristischen Personen die Firma), Wohnort und 
Adresse (bei juristischen Personen der Sitz) eingetragen. Wechselt eine im Aktienbuch eingetra-
gene Person ihre Kontaktdaten, so hat sie dies dem Aktienbuchführer mitzuteilen. Mitteilungen 
der Gesellschaft gelten als rechtsgültig erfolgt, wenn sie an die im Aktienbuch zuletzt eingetrage-
nen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten gesendet werden. 

 

  2 Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch als Aktionäre mit Stimmrecht im Aktienbuch ein-
getragen, falls sie ausdrücklich erklären, diese Namenaktien im eigenen Namen und für eigene 
Rechnung erworben zu haben, keine Vereinbarung über die Rücknahme oder die Rückgabe ent-
sprechender Aktien besteht und sie das mit den Aktien verbundene wirtschaftliche Risiko tragen. 

 

  3 Der Verwaltungsrat trägt einzelne Personen, die im Eintragungsgesuch nicht ausdrücklich die Er-
klärungen gemäss Abs. 2 dieses Artikels abgeben ("Nominees"), mit Stimmrecht im Aktienbuch 
ein, wenn der Nominee mit dem Verwaltungsrat eine Vereinbarung über seine Stellung abge-
schlossen hat und einer anerkannten Bank- oder Finanzmarktaufsicht untersteht. 

 

  4 Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung des eingetragenen Aktionärs oder Nominees Eintragun-
gen im Aktienbuch mit Rückwirkung auf das Datum der Eintragung streichen, wenn diese durch 
falsche Angaben zustande gekommen sind. Der Betroffene muss über die Streichung sofort infor-
miert werden. 

 

  5 Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten und trifft die zur Einhaltung der vorstehenden Bestim-
mungen notwendigen Anordnungen. Er kann in besonderen Fällen Ausnahmen bewilligen. Der Ver-
waltungsrat kann seine Aufgabe delegieren. 

 

  6 Ungeachtet von Absatz 2–4 dieses Artikels können Erwerber von Namenaktien im Aktienbuch bei 
Euroclear Sweden AB ("Euroclear") gemäss schwedischem Recht eingetragen werden. 

 

Aktienzertifikate 
und Bucheffekten 

 

 

Artikel 6 
1 Die Gesellschaft kann ihre Namenaktien als Wertrechte nach Art. 973c oder 973d OR, als Buchef-

fekten im Sinne des Bucheffektengesetzes oder als Einzel- oder Globalurkunden ausgeben. Der 
Gesellschaft steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei, ihre in einer dieser Formen aus-
gegebenen Namenaktien jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine andere Form um-
zuwandeln. Die Gesellschaft trägt dafür die Kosten. 

 

  2 Werden Namenaktien in der Form von Einzelurkunden oder Globalurkunden ausgegeben, tragen 
sie die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Diese Unterschriften können Fak-
simile-Unterschriften sein. 

 

  3 Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Umwandlung von in bestimmter Form ausgegebenen Na-
menaktien in eine andere Form. Insbesondere hat der Aktionär keinen Anspruch auf die Verbrie-
fung der Mitgliedschaft in einem Wertpapier. Jeder Aktionär kann jedoch von der Gesellschaft je-
derzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienbuch gehaltenen 
Namenaktien verlangen. 

 

  4 Bucheffekten, denen Namenaktien der Gesellschaft zugrunde liegen, können nicht durch Zession 
übertragen werden. An diesen Bucheffekten können auch keine Sicherheiten durch Zession be-
stellt werden. 

 

  5 Nicht verurkundete Namenaktien, die bei Euroclear buchmässig geführt werden, können gemäss 
schwedischem Recht verpfändet werden. 
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Rechtsausübung  

 

Artikel 7 
1 Die Gesellschaft anerkennt nur einen Vertreter pro Aktie. 

 

  2 Das Stimmrecht und die damit zusammenhängenden Rechte aus einer Namenaktie können der 
Gesellschaft gegenüber nur von einem Aktionär, Nutzniesser oder Nominee, der mit Stimmrecht 
im Aktienbuch eingetragen ist, ausgeübt werden. 

 

Dividenden- 
programm 

 

 

Artikel 8 
1 Die Gesellschaft hat ein Dividendenprogramm eingerichtet, wonach Aktionäre, die in Schweden 

ansässig sind, die Möglichkeit erhalten, sich als Aktionäre von insgesamt höchstens 600’004’716 
Namenaktien der Gesellschaft mit ruhendem Dividendenrecht bei Euroclear zu registrieren. So-
lange diese Namenaktien bei Euroclear registriert sind, ruht der Dividendenanspruch auf diesen 
Namenaktien gegenüber der Gesellschaft. Stattdessen wird auf jeder dieser Namenaktien ein Be-
trag in schwedischen Kronen von ABB Norden Holding AB mittels Dividendenberechtigung an ei-
ner Vorzugsaktie bezahlt, der der beschlossenen Dividende auf einer Namenaktie der Gesellschaft 
entspricht. 

 

  2 Die Generalversammlung berücksichtigt bei ihrem Dividendenbeschluss, dass die Gesellschaft nur 
auf diejenigen Aktien eine Dividende bezahlt, die nicht am Dividendenprogramm teilnehmen. 
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  —  
ABSCHNIT T 3 

Gesellschaftsorgane 

A. Generalversammlung 
   

Zuständigkeit  Artikel 9 

Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft. 

 

Ordentliche General-
versammlungen 

 
 

Artikel 10 

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss 
des Geschäftsjahres statt; spätestens zwanzig Tage vor der Versammlung sind den Aktionären der 
Geschäftsbericht, der Vergütungsbericht und die Revisionsberichte sowie der Bericht über nichtfi-
nanzielle Belange zugänglich zu machen. 

 

Ausserordentliche 
Generalversamm-
lungen 

 

 

Artikel 11 
1 Ausserordentliche Generalversammlungen finden statt, wenn der Verwaltungsrat oder die Revisi-

onsstelle es für angezeigt erachten. 

 

  2 Ausserdem müssen ausserordentliche Generalversammlungen einberufen werden auf Beschluss 
einer Generalversammlung oder wenn es ein oder mehrere Aktionäre verlangen, welche zusam-
men mindestens 5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, in einer von dem- oder 
denselben unterzeichneten Eingabe, unter Anführung der Verhandlungsgegenstände und der An-
träge. 

 

Einberufung,  
Tagungsort 

 

 

Artikel 12 
1 Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls die Revisionsstelle, spätes-

tens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag einberufen. Die Einberufung erfolgt durch einma-
lige Bekanntmachung gemäss Art. 41 dieser Statuten. Das Einberufungsrecht steht auch den Li-
quidatoren und Vertretern der Anleihensgläubiger zu. 

 

  2 In der Einberufung sind bekanntzugeben: 

1. Datum, Beginn, Art und Ort der Generalversammlung 

2. die Verhandlungsgegenstände 

3. die Anträge des Verwaltungsrates samt kurzer Begründung 

4. gegebenenfalls die Anträge der Aktionäre samt kurzer Begründung 

5. der Name und die Adresse des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. 

 

  3 Der Verwaltungsrat bestimmt den Tagungsort der Generalversammlung. 

 

  4 Der Verwaltungsrat kann auch bestimmen, dass die Generalversammlung an verschiedenen Orten 
gleichzeitig durchgeführt wird, sofern die Voten der Teilnehmer unmittelbar in Bild und Ton an 
sämtliche Tagungsorte übertragen werden, und/oder dass die Aktionäre, die nicht am Tagungs-
ort oder den Tagungsorten der Generalversammlung anwesend sind, ihre Rechte auf elektroni-
schem Weg ausüben können. 

 

  5 Alternativ kann der Verwaltungsrat vorsehen, dass die Generalversammlung auf elektronischem 
Weg ohne Tagungsort durchgeführt wird. 
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Traktandierung  

 

Artikel 13 
1 Aktionäre, die alleine oder zusammen über mindestens 0.02 Prozent des Aktienkapitals oder der 

Stimmen verfügen, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes oder die Auf-
nahme eines Antrages zu einem Verhandlungsgegenstand in die Einberufung der Generalver-
sammlung verlangen. Ein solches Gesuch muss der Gesellschaft mindestens vierzig Tage vor der 
Versammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und des Antrags oder der 
Anträge samt kurzer Begründung zugehen. 

 

  2 Zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst 
werden. Hiervon sind jedoch der Beschluss über den in einer Generalversammlung gestellten An-
trag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung sowie derjenige auf Durch-
führung einer Sonderuntersuchung ausgenommen. 

 

  3 Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne 
Beschlussfassung bedarf es nicht der vorgängigen Ankündigung. 

 

Vorsitz der General-
versammlung, Proto-
koll, Stimmenzähler 

 

 

Artikel 14 
1 Der Präsident des Verwaltungsrates oder bei dessen Verhinderung der Vizepräsident oder ein an-

deres vom Verwaltungsrat bezeichnetes Mitglied führt den Vorsitz. 

 

  2 Der Vorsitzende hat sämtliche Leitungsbefugnisse, die für die ordnungsgemässe und störungs-
freie Durchführung der Generalversammlung nötig sind. 

 

  3 Der Vorsitzende bestimmt den Protokollführer und die Stimmenzähler. Das Protokoll ist vom Vor-
sitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

 

  4 Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe der genauen Stimmenverhältnisse inner-
halb von 15 Tagen nach der Generalversammlung auf elektronischem Weg zugänglich zu machen; 
jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm das Protokoll innerhalb von 30 Tagen nach der General-
versammlung zugänglich gemacht wird. 

 

Vertretung der  
Aktionäre 

 

 

Artikel 15 
1 Der Verwaltungsrat erlässt die Verfahrensvorschriften über die Teilnahme und Vertretung an der 

Generalversammlung. 

 

  2 Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertre-
ter, durch seinen gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen 
Bevollmächtigten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Alle von einem Aktionär ge-
haltenen Aktien können nur von einer Person vertreten werden. 

 

  3 Die Generalversammlung wählt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis 
zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Wiederwahl ist möglich. 

 

  4 Hat die Gesellschaft keinen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, bezeichnet der Verwaltungsrat 
den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die nächste Generalversammlung. 

 

Stimmrecht  

 

Artikel 16 

Unter Vorbehalt von Art. 5 Abs. 2 dieser Statuten berechtigt jede Aktie zu einer Stimme. 

 

Beschlüsse,  
Wahlen 

 

 

Artikel 17 
1 Die Generalversammlung beschliesst und wählt, soweit das Gesetz oder diese Statuten es nicht 

anders bestimmen, mit der Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. 

 

  2 Der Vorsitzende der Generalversammlung bestimmt, ob Abstimmungen und Wahlen offen, schrift-
lich oder elektronisch erfolgen. 
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  3 Der Vorsitzende kann eine Wahl oder Abstimmung immer wiederholen lassen, sofern nach seiner 
Meinung Zweifel am Abstimmungsergebnis bestehen. In diesem Fall gilt die vorausgegangene 
Wahl oder Abstimmung als nicht geschehen. 

 

  4 Kommt im ersten Wahlgang eine Wahl nicht zustande und stehen mehr als ein Kandidat zur Wahl, 
ordnet der Vorsitzende einen zweiten Wahlgang an, in dem das relative Mehr entscheidet. 

 

Befugnisse  
der General- 
versammlung 

 Artikel 18 

Der Generalversammlung sind folgende Geschäfte vorbehalten: 

a) die Festsetzung und Änderung der Statuten 

b) die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Präsidenten des Verwaltungsrates, der Mit-
glieder des Vergütungsausschusses, der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsver-
treters 

c) die Genehmigung des Lageberichtes und der Konzernrechnung 

d) die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bi-
lanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende 

e) die Festsetzung der Zwischendividende und die Genehmigung des dafür erforderlichen Zwi-
schenabschlusses 

f) die Beschlussfassung über die Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserve 

g) die Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung gemäss Art. 34 
dieser Statuten 

h) die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrau-
ten Personen 

i) die Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft 

j) die Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 

k) die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz 
oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr, vorbehältlich Art. 716a OR, durch den Verwaltungs-
rat vorgelegt werden. 

 

Besonderes  
Quorum 

 Artikel 19  

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und 
die Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist insbesondere erforderlich für: 

a) die Änderung des Gesellschaftszweckes 

b) die Einführung von Stimmrechtsaktien  

c) die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien und die Aufhebung einer solchen Be-
schränkung 

d) die Beschränkung der Ausübung des Stimmrechts und die Aufhebung einer solchen Beschrän-
kung 

e) die Einführung eines bedingten Kapitals oder die Einführung eines Kapitalbands 

f) die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlagen oder durch Verrechnung mit einer 
Forderung und die Gewährung von besonderen Vorteilen 

g) die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts 

h) die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft 

i) die Zusammenlegung von Aktien, soweit dafür nicht die Zustimmung aller betroffenen Aktionäre 
erforderlich ist 

j) den Wechsel der Währung des Aktienkapitals 

k) die Einführung des Stichentscheids des Vorsitzenden in der Generalversammlung 

l) die Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft  

m) die Einführung einer statutarischen Schiedsklausel 

n) die Auflösung der Gesellschaft. 
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B. Verwaltungsrat 
   

Anzahl der  
Verwaltungsräte 

 Artikel 20 

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 7 und höchstens 13 Mitgliedern. 

 

Wahl, Amtsdauer  

 

Artikel 21 
1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Präsident des Verwaltungsrates werden von der Ge-

neralversammlung einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Gene-
ralversammlung gewählt. 

 

  2 Mitglieder, deren Amtszeit abgelaufen ist, sind sofort wieder wählbar. 

 

  3 Ist das Präsidium vakant, bezeichnet der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen neuen Präsidenten 
für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 

 

Organisation des 
Verwaltungsrates, 
Ersatz der Auslagen 

 

 

Artikel 22 
1 Vorbehältlich der Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates und der Mitglieder des Vergütungs-

ausschusses durch die Generalversammlung konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. Er kann 
aus seiner Mitte einen oder mehrere Vizepräsidenten wählen. Er bestellt seinen Sekretär, welcher 
nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein braucht. 

 

  2 Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesell-
schaft aufgewendeten Auslagen. 

 

Einberufung  Artikel 23 

Der Präsident ruft den Verwaltungsrat zusammen, so oft es die Geschäfte erfordern, oder wenn ein 
Mitglied oder der Vorsitzende der Konzernleitung es schriftlich oder in elektronischer Form verlangt. 

 

Beschlüsse  

 

Artikel 24 
1 Zur Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates ist die Anwesenheit von mindestens der Mehrheit 

seiner Mitglieder erforderlich. Kein Präsenzquorum ist erforderlich für die Anpassungs- und Fest-
stellungsbeschlüsse des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit Kapitalveränderungen oder ei-
nem Wechsel der Währung des Aktienkapitals. 

 

  2 Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Vor-
sitzende hat den Stichentscheid. 

 

  3 Beschlüsse können im Zirkulationsverfahren (schriftlich oder in elektronischer Form) gefasst wer-
den, sofern nicht ein Mitglied mündliche Beratung verlangt. 

 

Befugnisse des  
Verwaltungsrates 

 

 

Artikel 25 
1 Der Verwaltungsrat hat insbesondere folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben: 

a) die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen 

b) die Festlegung der Organisation 

c) die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung 

d) die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten 
Personen 

e) die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hin-
blick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen 

f) die Erstellung des Geschäftsberichtes und des Vergütungsberichtes sowie des Berichts über 
nichtfinanzielle Belange und gegebenenfalls anderer gesetzlich vorgeschriebener Berichte 

g) die Vorbereitung der Generalversammlung sowie die Ausführung ihrer Beschlüsse 
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h) die Beschlussfassung über die Veränderung des Aktienkapitals, soweit diese in der Kompe-
tenz des Verwaltungsrates liegt, die Feststellung von Kapitalveränderungen und entsprechen-
den Statutenänderungen (inkl. Löschungen) sowie die Erstattung des erforderlichen Kapital-
erhöhungsberichtes 

i) die Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung und die  Benachrichtigung des Gerichts 
im Falle der Überschuldung 

 

  2 Der Verwaltungsrat kann überdies in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Ge-
setz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind. 

 

Übertragung von  
Befugnissen 

 Artikel 26 

Der Verwaltungsrat kann unter Vorbehalt von Art. 25 dieser Statuten die Geschäftsführung nach 
Massgabe eines Organisationsreglementes oder durch einen Beschluss ganz oder teilweise an eines 
oder mehrere seiner Mitglieder oder an Drittpersonen übertragen. 

 

Zeichnungs- 
berechtigung 

 Artikel 27 

Die rechtsverbindliche Vertretung der Gesellschaft durch Mitglieder des Verwaltungsrates oder 
durch Dritte wird in einem Organisationsreglement festgelegt. 

 

  

C. Vergütungsausschuss 
   

Anzahl der  
Mitglieder 

 Artikel 28 

Der Vergütungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrates. 

 

Wahl, Amtsdauer  

 

Artikel 29 
1 Die Mitglieder des Vergütungsausschusses werden von der Generalversammlung einzeln für eine 

Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. 

 

  2 Mitglieder, deren Amtszeit abgelaufen ist, sind sofort wieder wählbar. 

 

  3 Bei Vakanzen im Vergütungsausschuss kann der Verwaltungsrat aus seiner Mitte Ersatzmitglieder 
für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung bezeich-
nen. 

 

Organisation des 
Vergütungs- 
ausschusses 

 

 

Artikel 30 
1 Der Vergütungsausschuss konstituiert sich selbst. Der Verwaltungsrat bezeichnet den Vorsitzen-

den des Vergütungsausschusses. 

 

  2 Im Übrigen erlässt der Verwaltungsrat ein Reglement über die Organisation und Beschlussfassung 
des Vergütungsausschusses. 

 

Befugnisse  

 

Artikel 31 
1 Der Vergütungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Festsetzung und Überprüfung 

der Vergütungsstrategie und -richtlinien sowie bei der Vorbereitung der Anträge zuhanden der 
Generalversammlung betreffend die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 
und kann dem Verwaltungsrat Anträge zu weiteren Vergütungsfragen unterbreiten. 

 

  2 Der Verwaltungsrat legt in einem Reglement fest, für welche Funktionen des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung der Vergütungsausschuss dem Verwaltungsrat Vorschläge für die Leis-
tungswerte, Zielwerte und die Vergütung unterbreitet und für welche Funktionen er selbst im Rah-
men der Statuten und der vom Verwaltungsrat erlassenen Vergütungsrichtlinien die Leistungs-
werte, Zielwerte und die Vergütung festsetzt. 

 



  STATUTEN 

 12/18 

  3 Der Verwaltungsrat kann dem Vergütungsausschuss weitere Aufgaben zuweisen, welche in einem 
Reglement festgehalten werden. 

 

  

D. Revisionsstelle 
   

Amtsdauer, Befug-
nisse und Pflichten 

 Artikel 32 

Der Revisionsstelle, die von der Generalversammlung jedes Jahr gewählt wird, obliegen die ihr vom 
Gesetz zugewiesenen Befugnisse und Pflichten. 
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  —  
ABSCHNIT T 4 

Vergütung der Mitglieder des 
Verwaltungsrates und der  
Geschäftsleitung 

   

Allgemeine  
Vergütungs- 
prinzipien 

 
 

Artikel 33 
1 Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates besteht aus einer fixen Vergütung. Die Ge-

samtvergütung berücksichtigt Funktion und Verantwortungsstufe des Empfängers. 

 

  2 Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung besteht aus fixen und variablen Vergütungsele-
menten. Die fixe Vergütung umfasst das Basissalär und weitere Vergütungselemente. Die variable 
Vergütung kann kurzfristige und langfristige variable Vergütungselemente umfassen. Die Gesamt-
vergütung berücksichtigt Funktion und Verantwortungsstufe des Empfängers. 

 

  3 Die kurzfristigen variablen Vergütungselemente orientieren sich an Leistungswerten, die das Er-
gebnis der Gesellschaft, des Konzerns oder von Teilen davon, im Vergleich zum Markt, anderen Un-
ternehmen oder vergleichbaren Richtgrössen berechnete Ziele und/oder individuelle Ziele berück-
sichtigen und deren Erreichung sich in der Regel während eines einjährigen Zeitraums bemisst. Je 
nach erreichter Leistung kann sich die Vergütung auf einen vordefinierten Multiplikator des Ziel-
werts belaufen. 

 

  4 Die langfristigen variablen Vergütungselemente orientieren sich an Leistungswerten, die strategi-
sche und/oder finanzielle Ziele berücksichtigen, deren Erreichung sich in der Regel während eines 
mehrjährigen Zeitraums bemisst, sowie an Elementen zwecks Mitarbeiterbindung. Je nach er-
reichter Leistung kann sich die Vergütung auf einen vordefinierten Multiplikator des Zielwerts be-
laufen. 

 

  5 Der Verwaltungsrat oder, soweit an ihn delegiert, der Vergütungsausschuss legen Leistungswerte 
und Zielwerte der kurz- und langfristigen variablen Vergütungselemente sowie deren Erreichung 
fest. 

 

  6 Vergütung kann in der Form von Geld, Aktien oder Sach- oder Dienstleistungen ausgerichtet wer-
den; Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung kann zusätzlich in der Form von aktienbasier-
ten Instrumenten oder Einheiten ausgerichtet werden. Der Verwaltungsrat oder, soweit an ihn  
delegiert, der Vergütungsausschuss legen Zuteilungs-, Vesting-, Ausübungs- und Verfallsbedin-
gungen fest. Sie können insbesondere vorsehen, dass aufgrund des Eintritts im Voraus bestimm-
ter Ereignisse wie eines Kontrollwechsels oder der Beendigung eines Arbeits- oder Mandatsver-
trages Vesting- und Ausübungsbedingungen weitergelten, verkürzt oder aufgehoben werden, Ver-
gütungen unter Annahme der Erreichung der Zielwerte ausgerichtet werden oder Vergütungen 
verfallen. Die Gesellschaft kann die erforderlichen Aktien auf dem Markt erwerben oder unter Ver-
wendung ihres bedingten Kapitals bereitstellen. 

 

  7 Die Vergütung kann durch die Gesellschaft oder durch von ihr kontrollierte Unternehmen ausge-
richtet werden. 
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Genehmigung der 
Vergütung durch die 
Generalversamm-
lung 

 

 

Artikel 34 
1 Die Generalversammlung genehmigt die Anträge des Verwaltungsrates in Bezug auf die maxima-

len Gesamtbeträge: 

a) der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer 

b) der Vergütung der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr. 

 

  2 Der Verwaltungsrat kann der Generalversammlung abweichende oder zusätzliche Anträge in Be-
zug auf die gleichen oder andere Zeitperioden zur Genehmigung vorlegen. 

 

  3 Genehmigt die Generalversammlung einen Antrag des Verwaltungsrates nicht, setzt der Verwal-
tungsrat den entsprechenden (maximalen) Gesamtbetrag oder (maximale) Teilbeträge unter Be-
rücksichtigung aller relevanten Faktoren fest und unterbreitet den oder die so festgesetzten Be-
träge einer Generalversammlung zur Genehmigung. 

 

  4 Vergütung kann vor der Genehmigung durch die Generalversammlung unter Vorbehalt der nach-
träglichen Genehmigung ausgerichtet werden. 

 

  5 Werden variable Vergütungen prospektiv genehmigt, legt der Verwaltungsrat der Generalver-
sammlung den Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung vor. 

 

Zusatzbetrag für 
Wechsel in der Ge-
schäftsleitung 

 

 

Artikel 35 

Reicht der bereits von der Generalversammlung genehmigte maximale Gesamtbetrag der Vergütung 
nicht aus für die Vergütung einer oder mehrerer Personen, die nach dem Zeitpunkt der Genehmi-
gung der Vergütung der Geschäftsleitung für die massgebende Vergütungsperiode durch die Gene-
ralversammlung Mitglieder der Geschäftsleitung werden, sind die Gesellschaft oder von ihr kontrol-
lierte Unternehmen ermächtigt, diesem oder diesen Mitgliedern während der bereits genehmigten 
Vergütungsperiode(n) einen Zusatzbetrag auszurichten. Der Zusatzbetrag darf je Vergütungsperi-
ode insgesamt 30 Prozent des letzten genehmigten maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der 
Geschäftsleitung nicht übersteigen. 
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  —  
ABSCHNIT T 5 

Verträge mit Mitgliedern des 
Verwaltungsrates und der  
Geschäftsleitung, Kredite 

   

Verträge mit Mitglie-
dern des Verwal-
tungsrates und der 
Geschäftsleitung 

 
 

Artikel 36 
1 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Unternehmen können mit Mitgliedern des Verwaltungs-

rates befristete oder unbefristete Verträge über deren Vergütung abschliessen. Dauer und Been-
digung richten sich nach Amtsdauer und Gesetz. 

  2 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Unternehmen können mit Mitgliedern der Geschäftslei-
tung befristete oder unbefristete Arbeitsverträge abschliessen. Befristete Arbeitsverträge haben 
eine Höchstdauer von einem Jahr. Eine Erneuerung ist zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge ha-
ben eine Kündigungsfrist von maximal zwölf Monaten. 

 

  3 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Unternehmen können mit Mitgliedern der Geschäftslei-
tung Konkurrenzverbote für die Zeit nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses vereinbaren. De-
ren Dauer darf ein Jahr nicht übersteigen, und die für ein solches Konkurrenzverbot bezahlte Ent-
schädigung darf die letzte Gesamtjahresvergütung eines solchen Mitglieds der Geschäftsleitung 
nicht, und in keinem Fall den Durchschnitt der Vergütungen der letzten drei Geschäftsjahre, über-
steigen. 

 

Kredite  

 

Artikel 37 

An ein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung dürfen keine Kredite ausgerichtet 
werden. 
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  —  
ABSCHNIT T 6 

Mandate ausserhalb des  
Konzerns 

   

Mandate ausserhalb 
des Konzerns 

 
 

Artikel 38 

1 Kein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehr als zehn zusätzliche Mandate wahrnehmen, wovon 
nicht mehr als vier in börsenkotierten Unternehmen. 

 

  2 Kein Mitglied der Geschäftsleitung kann mehr als fünf Mandate wahrnehmen, wovon nicht mehr 
als eines in einem börsenkotierten Unternehmen. 

 

  3 Die folgenden Mandate fallen nicht unter die Beschränkungen gemäss Abs. 1 und 2 dieses Artikels: 

a) Mandate in Unternehmen, die durch die Gesellschaft kontrolliert werden oder die Gesellschaft 
kontrollieren 

b) Mandate, die auf Anordnung der Gesellschaft oder von ihr kontrollierten Unternehmen wahr-
genommen werden. Kein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung kann mehr 
als zehn solche Mandate wahrnehmen; und 

c) Mandate in Vereinen, wohltätigen Organisationen, Stiftungen, Trusts, Personalfürsorgestif-
tungen, Bildungseinrichtungen, gemeinnützigen Institutionen und anderen ähnlichen Organi-
sationen. Kein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung kann mehr als fünf-
undzwanzig solche Mandate wahrnehmen. 

 

  4 Als Mandate gelten Mandate in vergleichbaren Funktionen bei anderen Unternehmen mit wirt-
schaftlichem Zweck. Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten, die unter gemeinsamer Kontrolle 
oder gleicher wirtschaftlicher Berechtigung stehen, gelten als ein Mandat. 
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  —  
ABSCHNIT T 7  

Jahresrechnung, Konzernrech-
nung und Gewinnverteilung 

   

Geschäftsjahr,  
Geschäftsbericht 

 
 

Artikel 39 
1 Das Geschäftsjahr endet am 31. Dezember jedes Jahres, erstmals am 31. Dezember 1999. 

 

  2 Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den anwendbaren 
Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts und anerkannten Grundsätzen der Rech-
nungslegung einen Geschäftsbericht, der sich aus dem Lagebericht, der Jahresrechnung sowie 
der Konzernrechnung zusammensetzt. 

 

Verteilung des  
Bilanzgewinns,  
Reserven 

 

 

Artikel 40 
1 Über den Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-

ten. Der Verwaltungsrat unterbreitet ihr seine Anträge. 

 

  2 Neben den gesetzlich vorgegebenen Reserven kann die Generalversammlung im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben weitere Reserven schaffen. 

 

  3 Dividenden, die während fünf Jahren von ihrem Verfalltag an nicht bezogen worden sind, fallen der 
Gesellschaft anheim und werden der Gewinnreserve zugeteilt. 
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  —  
ABSCHNIT T 8 

Publikationsorgan,  
Mitteilungen 

   

Publikationsorgan, 
Mitteilungen 

 
 

Artikel 41 
1 Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. 

 

  2 Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig 
durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch eine Form, die den Nachweis 
durch Text ermöglicht, erfolgen. 
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